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Justiz~inisterium für Strafhdstimmung gegen Tierquälerei 

209!A.B. " 7 

zu 230/ J 

9. April 1958 

In9iner Anfrage, betreffend Strafbestimrnungen gegen 'Tierquälerei.s 

wiesen die Abg. Marianne Pol 1 a k und Genossen auf Zeitungsmeldungen 

über die Tötung eines Hundes hin und fragte~ an, ob der Bundesminister für 

Justiz bereit ist, dem Nationalrat.mitzuteilen, ob bei der Ausarbeitung , 
eines neuen Strafreohtes beabsiohtigt ist, Sanktionen gegen Tierquälerei 

aufzunehmen. 

In Beantwortung dieser Anfrage teilt Bundesmi nister für Justiz 

Dr. T s c h ade k folgendes mit~ 

Die Kommissi()n zur Ausarbeitung eines Strafgesetzentwurfes,die 

berei ts eine erhebliohe Anzahl von Bestimmungen des BesonderEm Teiles des 

Strafgesetzes beschlossen hat, wira sich voraussiohtlich in ziemlich naher 

Zeit mit der Frage der Aufnahme von Strafhestimmungen gegen Tierquälerei 

in ein naues Strafgesetz auseinandersetzen. ~a'der Strafgesetzentwurf vom 

Jahre 1927, dessen Besonderer Teil der Kommission schon bisher öfter als 
Vorbild gedient hat, eine Strafbestimmung gegen Tierquälerei enthält, halte 

ich es fÜr wahrscheinlich, d~ss die Strafreohtskommission eine solche Be­

stimmung auch in ihren EntWurf aufnehmen wird. Das Bundesmi ni ste/rium für 

Justiz wird sich einer solohen Empfehlung bei Ausarbeitung der Regierungs­

vorlage eines, neuen Strafgesetzes ansohliessen. Eine' Abschrift der Anfrage 
, . 

und ihrer Beantwortung wurde dem Vorsitzenden der Strafrechtskommission, 

Herrn Uni v. Prof .a.D. Dr. Ferdinand Kadeoka,' zur Kenntnisnahme übermittelt. 

ßine Überprüfung des in der Anfrage erwähnten Straffalles 'hat 
'ergeben,' dass die Zeitungsmeldungan, i nsowei t von einem "brutalen Erschlagen" 
de's angeschossenen HUtldes .und von einem, ''Hineinsohiessen in eine Kinderschar" ' 
berichtet wird, unrichtig sind. Da keinerlei Anhaltspunkte für eine Gefährdung 
der kÖJ:'perlichen Sicherheit von Menschen vorlagen, wurde die Anzeige wegen 
übertretung nach § 431 StG. von der Staatsanwaltsohaft Klagenfurt zurückge­
legt. }\rach den Erhebungsergebnissen wurde der IIund durch einen Schuss getötet; 
diesbe:2iüglich verantwortete sich der' Täter dahingehend~ dass er sich als An­
gehöriger der Bergwacht, deren Aufgabe es U.a. ist, die heimische Tier- und 
Pflanzenwelt vor Schaden zu bewahren, für berechtigt hielt, den - seiner Mei­
nung nach wildernden ... Hund zu erschiessen. Das Bezirksgericht Klagenfurt 
glaubte dieser Verantwortung jedoch nicht und verhängt'e über den Täter wegetl 
übertretung der boshaften Sachbeschädigung (§ 468 StG.) eine~ .unbedingte 
GeldstJ:'afe von 1000 S, die mit Rücksicht auf das bescheidene Einkommen und 
die Sorgepflichten des Täters angemessen ist. 
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